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Satzung der Stadt Klütz über den Bebauungsplan Nr. 
42  

für einen Teilbereich in Hofzumfelde östlich der 
Dorfstraße (Landesstraße L03) gemäß § 13a BauGB 

Hier: Satzungsbeschluss 

Organisationseinheit: 

Bauwesen 
Datum 

06.10.2023 
Bearbeiter: 

Antje Burda 
Verfasser: 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Bauausschuss der Stadt Klütz (Vorberatung) 10.10.2023 Ö 
Hauptausschuss der Stadt Klütz (Vorberatung) 23.10.2023 N 
Stadtvertretung Klütz (Entscheidung) 06.11.2023 Ö 

 
Sachverhalt: 
 
Die Stadt Klütz hat das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 42 durchgeführt. 
Unter Berücksichtigung des Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes vom 18.07.2023 war 
die Anwendung des Verfahrens nach § 13b BauGB nicht mehr zulässig. Die Stadt Klütz hat 
die Anwendung des Verfahrens nach § 13a BauGB geprüft. Da sich im Planverfahren 
herausstellte, dass die Flächen zu beräumen und von Altlasten zu beseitigen sind, ist hier 
klar die Wiedernutzbarmachung gegeben. Deshalb wird das Verfahren für die inneren 
Flächen, die von Gehölzen umsäumt sind nach § 13a BauGB als Wiedernutzbarmachung 
und Nachnutzung geführt. Im nördlichen Bereich werden an der Landesstraße Grundstücke 
nach § 13a BauGB als Arrondierungsflächen einbezogen. 
 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB ist im Zeitraum vom 25. Mai 2023 bis 
06. Juli 2023 im Amt Klützer Winkel erfolgt. Mit Schreiben vom 25.06.2023 wurden die 
Behörden und TÖB beteiligt. Mit Schreiben vom 25.06.2023 wurden die Nachbargemeinden 
beteiligt. Es ergeben sich Anregungen und Stellungnahmen seitens der Behörden und TÖB 
und der Nachbargemeinden. Stellungnahmen der Öffentlichkeit wurden nicht vorgetragen. 
 
Die Stadt Klütz hat sich das Abwägungsergebnis zu eigen gemacht. Die Umsetzung der 
Erschließungsvereinbarungen ist erforderlich. Die Regelungen erfolgen vor dem 
Satzungsbeschluss. 
 
Über die Ergebnisse der Abwägung hinaus, sind keine weiteren Änderungen des 
Bebauungsplanes erforderlich. Die Klarstellungen und Ergänzungen machen ein erneutes 
Beteiligungsverfahren nicht erforderlich. Damit liegen die Voraussetzungen dafür vor, den 
Bebauungsplan Nr. 42 für einen Teilbereich in Hofzumfelde östlich der Dorfstraße 
(Landesstraße L03) als Satzung zu beschließen. 

1 von 110 in Zusammenstellung



 
Das Planverfahren wird mit dem Satzungsbeschluss der Stadtvertretung abgeschlossen. Der 
Satzungsbeschluss ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 
Voraussetzung für die Bekanntmachung sollte der Abschluss des städtebaulichen Vertrages 
sein.  Die Voraussetzung für die Bekanntmachung ist gegeben, da der städtebauliche 
Vertrag bereits abgeschlossen ist. Der Bebauungsplan gilt als aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt. 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt, 
 
1. Gemäß § 10 Abs. 1 BauGB die Satzung für den Bebauungsplan Nr. 42 für einen 

Teilbereich in Hofzumfelde östlich der Dorfstraße (Landesstraße L03), bestehend aus 
der Planzeichnung – Teil A und den textlichen Festsetzungen im Text Teil B, als 
Satzung. 

 
2. Die Begründung zur Satzung über den Bebauungsplan Nr. 42 für einen Teilbereich in 

Hofzumfelde östlich der Dorfstraße (Landesstraße L03) wird gebilligt.  
 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, den Beschluss der Satzung über den Bebauungsplan 

Nr. 42 für einen Teilbereich in Hofzumfelde östlich der Dorfstraße (Landesstraße L03) 
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt zu machen.  

 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 
 
x Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden. 
x durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto: 2/51101/56350000 
 durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto: 
 
 über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen 
 unvorhergesehen und 
 unabweisbar und  

 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen): 
 
 

Deckung gesichert durch 
 Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:  
 
 Keine finanziellen Auswirkungen. 

 

 

Anlage/n: 
1 d2023-05-11Kluetz_B42_Entwurf_A3_A4 öffentlich 

 
2 d2023-03-06-Kluetz-B42-TeilB_Entw_2 öffentlich 

 
3 d2023-03-06-Kluetz-B42-BG_Entw öffentlich 

 

2 von 110 in Zusammenstellung



 

3 von 110 in Zusammenstellung



Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 42

SATZUNG

ENTWURF

Quelle: www.gaia-mv.de
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1.2

H

5

0,3/6,0
vorhandener Baum / Hecke

vorhandene Mauer 

vorhandener Schacht

Bushaltestelle

Sichtdreieck

Kennzeichnung der Baugebiete mit lfd. Nr.

Vermutlicher Verlauf von Leitungen, unterirdisch;

hier:  - Trinkwasser 
         - Regenwasser
         - Abwasserdruckleitung
         - Schmutzwasser 
         - Leerrohr 
         - Steuerkabel
Deutsche Telekom Technik GmbH
HanseGas GmbH
E.DIS Netz GmbH (Strom)

    

M

1

20.46

D 16.81
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Vermesser:

Datum:
Auftrags-Nr.:
Datei-Name:

Lagebezug:

Hinweise:

Altes Gutshaus 2, 23968 Grabow b. Wismar
Telefon: (038428) 64642

12.07.2019
--  --  --  --

ETRS89 / UTM 33

DHHN92 (NHN)

der digitalen Flurkarte (NAS - Datei vom 03.07.3019 
vom Katasteramt LK Nordwestmecklenburg).

wir, diese vorher verbindlich herzustellen.

Obotritenring 17, 19053 Schwerin
Tel.: 03 85 / 76110-0    Fax 03 85 / 76110-11
info@vermessung-gudat.de

20117

ETRS89

-- -- -- --

Dieser Entwurf wurde aus der Grundlage der ALKIS Stand 

Leirich Stand 07/2022 und dem Entwurf des B-Planes 

  

KARTENGRUNDLAGE
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10. Der Beschluss ber die Satzung ber den Bebauungsplan Nr. 42 und die rtlichen Bauvorschriften durch die 

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung vom   Die orts bliche Bekannt-
machung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Ver ffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsblatt am 

.  erfolgt. 
 
2. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 42 erfolgt gem   13b BauGB mit Einbeziehung von Au enbereichs-

fl chen als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren. In der Bekanntmachung wurde 
gem   13a Abs. 3 BauGB darauf hingewiesen, dass die Aufstellung des Bebauungsplanes N r. 4 2  im 
beschleunigten Verfahren ohne Durchf hrung einer Umweltpr fung erfolgen soll. In der Bekanntmachung wurde 
darauf hingewiesen, dass sich die ffentlichkeit ber die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen 
Auswirkungen der Planung im Bauamt w hrend der angegebenen Zeiten in der Zeit vom  bis zum 

 unterrichten und u ern kann. 
 
3. D ie Stadtvertretung hat am .  den Entwurf der Satzung ber den Bebauungsplan Nr. 42 mit 

Begr ndung gebilligt und zur Auslegung bestimmt.  
 
4. Der Entwurf der Satzung ber den Bebauungsplan Nr. 42, bestehend aus der Planzeichnung   (Teil A) und dem Text 

(Teil B) und den rtlichen Bauvorschriften sowie die zugeh rige Begr ndung haben in der Zeit vom bis 
zum . .. im Amt w hrend der angegebenen Zeiten nach  3 Abs. 2 BauGB ffentlich ausgelegen. Der 
Inhalt der Bekanntmachung ber die Auslegung der Planentw rfe sowie die nach  3 Abs. 2 BauGB auszulegenden 
Unterlagen wurden unter www . ins Internet eingestellt.  
Die ffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen w hrend der Auslegungsfrist von allen an der 
Planung Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden k nnen, durch Ver ffentlichung im 
amtlichen Bekanntmachungsblatt am .. orts blich bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung 
der ffentlichkeitsbeteiligung wurde darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der ffentlichen Auslegungsfrist 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung ber den Bebauungsplan unber cksichtigt bleiben k nnen, 
sofern die Stadt Kl tz deren Inhalt nicht kannte und nicht h tte kennen m ssen und deren Inhalt f r die 
Rechtm igkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist. Die Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher 
Belange wurden ber die ffentlichkeitsbeteiligung unterrichtet. 

 
5. Die Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange sind mit Schreiben vom . zur Abgabe einer 

Stellungnahme gem   4 Abs. 2 BauGB aufgefordert worden. Da Belange der Nachbargemeinden nicht ber hrt 
sind, wird eine Beteiligung der Nachbargemeinden nach  2 Abs. 2 BauGB nicht durchgef hrt.  

 
 

Kl tz, den ..                                                                                       .....................................           
                                                                                                             (Siegel)                                    B rgermeister 
 
 
 
 
 
 

6. Der katasterm ige Bestand im Geltungsbereich der Satzung ber den Bebauungsplan Nr. 42 am ......................... 
wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, 
dass eine Pr fung nur grob anhand der rechtsverbindlichen Liegenschaftskarte (ALKIS-Pr sentationsausgabe) 
erfolgte. Regressanspr che k nnen hieraus nicht abgeleitet werden. 
 

      ......................., den                                                                .......................................... 
                                                                                                                                 (Stempel)               Unterschrift 
 
 
 
 
 
 

7. Die Stadtvertretung hat die fristgem  abgegebenen Stellungnahmen der ffentlichkeit, die Stellungnahmen der 
Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange sowie die Stellungnahmen der Nachbargemeinden am 

. gepr ft.  Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 
 

8. Die Stadtvertretung hat die Satzung ber den Bebauungsplan Nr. 42, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Text (Teil B) und den rtlichen Bauvorschriften, am als Satzung beschlossen. 
Die Begr ndung zur Satzung ber den Bebauungsplan Nr. 42 wurde mit Beschluss der Stadtvertretung vom 

 gebilligt. 
  

Kl tz, den ..                                                                                       .....................................           
                                                                                                             (Siegel)                                    B rgermeister 
 
 
 
 
 

9. Die Satzung ber den Bebauungsplan Nr. 42, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) und 
den rtlichen Bauvorschriften, wird hiermit ausgefertigt. 

 
Kl tz, den ..                                                                                      .....................................           

                                                                                                             (Siegel)                                    B rgermeister 
 

VERFAHRENSVERMERKE
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10. Der Beschluss ber die Satzung ber den Bebauungsplan Nr. 42 und die rtlichen Bauvorschriften durch die 

Stadtvertretung sowie die Internetadresse und die Stelle, bei der der Plan auf Dauer w hrend der Sprechstunden 
von allen an der Planung Interessierten eingesehen werden kann und ber den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind 
durch Ver ffentlichung im ..  am  orts blich bekannt 
gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die M glichkeit der Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens-  und  Formvorschriften und von M ngeln der Abw gung einschlie lich der sich ergebenden 
Rechtsfolgen (  215 Abs. 2 BauGB) sowie auf F lligkeiten und Erl schen von Entsch digungs-anspr chen (  44 
BauGB) und weiter auf die Bestimmungen des  5 Abs. 5 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg  
Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777) hingewiesen 
worden. Die Satzung ist mit der Bekanntmachung in Kraft getreten. 

 
 Kl tz, den ..                                                                                       .....................................           

                                                                                                             (Siegel)                                     
 

Kl tz, den ..                                                                                       .....................................           
                                                                                                             (Siegel)                                    B rgermeister 

 

 

SATZUNG 
EN BEBAUUNGSPLAN NR. 42 DER STADT KL TZ 

EINEN TEILBEREICH IN HOFZUMFELDE STLICH DER DORFSTRA E (LANDESSTRA E 03)  
GEM SS   13b BauGB I. VERB.  MIT  10 BauGB UND  86 LBauO M-V   
 
Aufgrund des  10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 
(BGBI. I S. 3634), zuletzt ge ndert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147), und der 
Landesbauordnung M-V (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, 
S. 344), zuletzt ge ndert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033), wird nach Beschlussfassung durch 
die Stadtvertretung der Stadt Kl tz am .  folgende Satzung ber den Bebauungsplan Nr. 42 f r einen 
Teilbereich in Hofzumfelde stlich der Dorfstra e (Landesstra e 03), bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Text (Teil B) und den rtlichen Bauvorschriften, erlassen.    
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Planungsstand: 06. 2023 Entwurf 1

TEIL B - T E X T
DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 42

EINEN TEILBEREICH IN HOFZUMFELDE

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

ALLGEMEINES WOHNGEBIET 
( 4 BauNVO 4 und 6 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen.

1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet sind 
-
- die der Versorgung des Gebietes dienenden L - und 

-

1.2
zugelassen werden:
- Nr

13a BauNVO. 

1.3 13a BauNVO als 

- Nr. 2 sons

1.4 In den Allgemeinen Wohngebieten sind die ausnahmsweise 
ngen 

- Nr. 1 Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
- Nr. 3 
- Nr. 4 Gartenbaubetriebe und
- Nr. 5 Tankstellen 

1.5 In den Allgemeine

der dauerwohnlichen Nutzung durch Personen dienen, die ihren Lebensmittelpunkt in 
Rosenhagen haben, nicht hingegen Zweit-
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Planungsstand: 06. 2023 Entwurf 2

2.
- 20 BauNVO)

2.1

bezeichneten Anlagen bis 

2.2
2.2.1 Es werden folgende obere Bezugspunkte festgesetzt: 

-
: Schnittpunkt d

-
chen.

e Dach.

2.2.2 3

2.2.3
Dachein

3.

4.
Abs. 6 BauNVO)

4.1 sind zwi eitiger flucht und 
der

4.2 Nebenanlagen , ausgenommen davon sind eingefriedete 
und der 

5.

Planzeichnung m
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Planungsstand: 06. 2023 Entwurf 3

6. AUFS

6.1
zur 

Parzelle Geplante durchschnittliche
3 19,3
4 18,9
5 18,7
6 18,2
7 18,4
8 18,7

sind zu 

6.2

6.3

mauern 

7.
UMWELTEINWIRKUNGEN

BauGB)

7.1
41091

-
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Planungsstand: 06. 2023 Entwurf 4

4109, Tabelle 7:

Spalte 1 2 3 4 5

Zeile -
pegel 

bereich

-
licher 

-
pegel"
dB(A)

Raumarten

Bettenr
e in 

Krankenanst
alten und 

Sanatorien

in Wohnungen, 
-
-

1) und 

erf. R'w,res

1 I bis 55 35 30 -

2 II 56 bis 60 35 30 30

3 III 61 bis 65 40 35 30

4 IV 66 bis 70 45 40 35

1

keiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine 
Anforderungen gestellt.
2

7.2 5
-, Nord- -Fassade mit einer 

-
-

gelbereich II nicht verschlechtern. 
Falls sich durch die abschirmende Wirkung der Bebauung in der ersten Reihe an der 
Lan n der 
2.
verzichtet werden. Gege

Dies ist durch einen schalltechnischen Nachweis im Einzelfall nachzuweisen.

7.3
Teil A ist zum 

Gartenbereiche, Terrassen, Balkone und Loggien) durch geeignete bauliche oder 

DIN 18005- eses 
Orientierungswertes ist im Baugenehmigungsverfahren auf der Grundlage der Vorschrift 
RLS-
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Planungsstand: 06. 2023 Entwurf 5

8.

8.1 Der festgesetzte Erdgesch

8.2
erkante der 

Teil A festgesetzt. Der untere 

II.

ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT
Abs. 1 Nr. 15, Nr. 20, Nr. 25 BauGB)

1.

1.1
Auf der privaten sind die 
vorhandene dauerhaft zu erhalten. Bei 
Abgang sind diese mit einheimischen und standortgerechten Baumarten zu ersetzen.

Bepflanzungen ist eine dreireihige Laubholzhecke aus heimischen, standortgerechten 
anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen.

I.8 
verwiesen.

s

1.2
Auf der privaten sind die 
vorhandene dauerhaft zu erhalten und bei 
Abgang sind diese mit einheimischen und standortgerechten Baumarten zu ersetzen.

Anpflanzungen mit heimischen, 
und .

2. ND ZUR 
ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

2.1
,

Eingriffe, innerhalb des Wurzelbereiches (Kronentraufber m), der 
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Planungsstand: 06. 2023 Entwurf 6

2.2
19 NatSchAG M-V gesetzlich

B umen (Baum Nr.: 7, 8, 27) sind drei Ausgleichspflanzung zu erbringen.
Die drei Ausgleichspflanzungen sind innerhalb des Plangebietes auf der privaten

anzupflanzen. Mit den 

geschlossen werden.

8 -V
B Baum Nr.: 5, 6, 9, 10, 11, 51, 53, 54) den 

Eingriff in den Wurzelschutzbereich von 2 Einzelb umen ohne Schutzstatus (Baum 
Nr.: 28, 52) sind insgesamt drei Ausgleichspflanzungen zu erbringen.
Die drei Ausgleichspflanzungen sind innerhalb des Plangebietes auf der privaten

innerhalb der Baumreihen geschlossen werden.

sechs Ausgleichspflanzungen sind einheimische und standortgerechte 

16
der 

vorhandenen Baumreihe zu verwenden

artgleich zu ersetzen.

3.

3.1 Teil A zum Erhalt 
erhalten. Bei Abgang sind diese mit einheimischen und standortgerechten Baumarten
zu ersetzen.
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Planungsstand: 06. 2023 Entwurf 7

Abb. 1: Darstellung Baumbestand, Eingriffe und Neuanpflanzungen
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Planungsstand: 06. 2023 Entwurf 8

III.
4 -V)

1.

1.1 Teil A festgesetzten 

1.2
roten bi

1.3

1.4 Die festgesetzten Dachformen, Dachneigungen und Dacheindeckung
D

1.5
flach geneigte 

Bitumen-, Kunststoff- oder Elastomerbahn mit und ohne Deckschicht, z.B. Kies, sowie 
.

2. FASSADEN

2.1
Mauerwerk, ungemustertem Putz oder als konstruktives Fachwerk herzustellen.

2.2 Sichtmauerwerk ist aus ungenarbten Ziegeln in rotem, gelbrotem oder rotbraunem 

2.3 G e Fassaden sind pastellfarben
oder ziegelrot herzustellen. 

2.4 Geputzte Fassaden

2.5
zie

2.6 Holz ist zur Akzentuierung bis maximal 20 % je Fas

2.7

(Blockboh

3. EINFRIEDUNGEN

22 von 110 in Zusammenstellung



Planungsstand: 06. 2023 Entwurf 9

ssig. 
zwischen dem 

nur als Laubholzhecken 

Einfriedungen aus Konifer
als Pflanzempfehlung auf die Festsetzung unter Punkt II.1.2

verwiesen.

4. SONSTIGE FESTSETZUNGEN

4.1

gestalten und dauerhaft zu unterhalten. Sie sind,
von Versiegelung freizuhalten.

-, Kies-, Split-
Ausgenommen hiervon sind Zuwegungen

( 86 Abs. 1 Nr. 5 LBauO M-V).

4.2

von maximal 0,30 x 0,60 m erlaubt, sofern Zusammenhang mit der 

5.

Innerhalb des Plang

durch eine mindestens 1,20 m hohe Hecke oder durch Holzeinfriedungen, die durch 

entziehen.

6. ORDNUNGSWIDRIGKEITEN

-
Kommunalverfassung M-V han
Ausnahmege
LBauO M-V ab
M-

IV. KENNZEICHNUNGEN
BauGB)

BELASTET SIND

(ALVF 1 - Kalkgrubenablagerung, ALVF 2 altholz-
aufgrund der "Orientierenden Altlastenuntersuchung zum B-Plan-Gebiet", GIG 
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Planungsstand: 06. 2023 Entwurf 10

wurden. 
chnung Teil A als 

(nach TR LAGA) einzubauen. 
Die Herrichtung des Plangebietes des Bebauungsplanes Nr. 42 ist unter 

der "Orientierenden Altlastenuntersuchung zum B-Plan-Gebiet (Gemarkung 
123/6, 127/2, 127/5, 128/3 und 

128/6), B-Plan Nr. 42 
Ingenieurgeologie mbH, vom 09.12.2022) vorzunehmen.

V.

1. BAU- UND KULTURDENKMALE/ BODENDENKMALE

gem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Bau- und 
Kulturdenkmale sowie Bodendenkmale bekannt. 

-V. In diesem Fall ist die Untere Denkmal-
schutzbe

-
dertem Zustand zu erhalten. 
Arbeiten, der G -
kennen. 

2. LAGE IN DER TRINKWASSERSCHUTZZONE

Das Plangebiet liegt in der Trinkwasserschutzzone III B der Wasserfassung Kl . Die 

sind zu beachten
21.08.2009).

3.

- und Wegegesetzes M-V sind zu beachten. Der 

Teil A). Die RASt 06, Ziffer 6.3.9.3, ist anzuwenden.

VI. HINWEISE

1. BODENSCHUTZ

1.1 nach Abtrag 
enden Abbildung 
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Planungsstand: 06. 2023 Entwurf 11

auszuheben, fachgerecht zu entsorgen

Oberbodenschicht von mindestens 0,3 m einzuplanen. Der im Vorfeld abgetragene 
Oberboden kann wiederverwendet werden; ggf. ist ein Absieben von 
Bauschuttanteilen vor dem Wiedereinbau erforderlich. 

Abb. 2: g mit Darstellung der Bereiche mit 
m oder teilweisem Aushub

Altlastenuntersuchung zum B-Plan-
09.12.2022)

der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
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Abb. 3:
geeigneten Bodenschichten ((Quelle: Orientierende Altlastenuntersuchung zum B-Plan-Gebiet, 

Auszug aus Tabelle 9)

Beton-RC-Material (Schicht 3a), das als Z0- bis Z1.1-Material nach TR LAGA 
eingest

auf Haufwerk zwischenzulagern.  

geplanten Bebauung 

Die Herrichtung des Plangebietes des Bebauungsplanes Nr. 42 ist unter 

der "Orientierenden Altlastenuntersuchung zum B-Plan-Gebiet (Gemarkung 

128/6), B-Plan Nr. 42 
Ingenieurgeologie mbH, vom 09.12.2022) vorzunehmen.

auarbeiten sollte mit einer bodenkundlichen Baubegleitung 
erfolgen.
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-

hutz des Bodens im Land Mecklenburg 
Vorpommern [Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) M-V] verpflichtet, den unteren 

machen. 

1.2 -

Bundesbodenschutzgesetz.

2. ABFALL- UND KREISLAUFWIRTSCHAFT 

untere Bodenschutzb

Bodenaushubs verpflichtet.

3. MUNITIONSFUNDE

Kampfmittelbelas

Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V, Graf-York-Str. 
6, 19061 Schwerin, zu erhalten. Ein Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Baubeginn 
empfohlen.

4. BELANGE DER BUNDESWEHR

5.

6. ARTENSCHUTZRECHTLICHE BELANGE

Minimierungs-

Reptilien und Amphibien
Bei Erdarbeiten ist darauf zu acht
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entfernen sind.

igung

Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) nur im Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 

schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen 

7.

7.1
Plang

7.2

(zum Beispiel )
Vegetationsperiode nach dem Ereignis zu r

8. PFLANZEMPFEHLUNG

Anpflanzungen von 

g 1.1 folgende zu 
verwenden:

Feld-Ahorn (Acer campestre),
Hainbuche (Carpinus betulus),

Hasel (Corylus avellana), 
Schlehe (Prunus spinosa), 
Holunder (Sambucus nigra), 
Hundsrose (Rosa canina), 

Liguster (Ligustrum vulgare).

9. EXTERNE AUSGLEICH-
Als Ausgleich f 3 -V gesetzlich 
gesc umen (Baum Nr.: 7, 8, 27) ist 6
von 400,00 Euro pro Baum, insgesamt 2.400,00 Euro in den Alleenfonds zu zahlen.

____________________
1 Die der Planung zugrunde liegenden DIN-Vorschriften DIN 4109: 1989-11 und DIN 4109-
2:2018-01, Schallschutz im Hochbau sowie DIN 18005-1 Beiblatt 1 "Schallschutz im 

, 23948 , eingesehen werden.
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ENTWURF

Quelle: www.gaia-mv.de

ZUR SATZUNG
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Teil 1

1. Bedeutung und langfristiges Planungskonzept der 

1.1

Christinenfeld, Goldbeck, Grundshagen, Hofzumfelde, Oberhof, Steinbeck, 
Wohlenberg, Arpshagen, Niede

- im Norden und Osten an die Ostsee sowie an das Gemeindegebiet des 
Ostseebades Boltenhagen,

-
- im Westen an die Gemeinden Kalkhorst und Roggenstorf.
Gemeinsam mit den Gemeinden Damshagen, Hohenkirchen, Kalkhorst, Zierow 

Am 31. De-
zember 2020
Statistisches Amt M-
2020 Amtliche Einwohnerzahlen in Fortschreibung des Zensus 2011).

gen des qualifizierten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Grundbedarfs 

punktraum.

1.2

- insbesondere als attraktiver Wohn-
standort sowie als Fremdenverkehrsbereich - an B

und Wohlenberg (im Gemeindegebiet) bzw. im Ostseebad Boltenhagen (Nach-
bargemeinde) entwickelt.

Zur Ansiedlung von Anlagen landwirtschaftlicher Produktion hat der Ortsteil an 

kaum noch zu erkennen. Di
Ortslage. 

Der Bezug zum Schloss Bothmer ist vorhanden. Die Ortslage Hofzumfelde bil-
det den End- bzw. Anfangspunkt der Festonallee zum Schloss Bothmer, der 
spalierartigen Lindenallee. 

Neubebauung mit kleinteiligen Wohnge-
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-

-
Nr. 25,

- im 

Der 2 ist 

Abb. 1: Geltungsbereich des B-Planes Nr. , Stand: Vorentwurf
(Quelle: Gaia-

der Geltun
3) sowie im Bereich der Anbindung der 

Weiterhin wurde mit dem Entwurf auf Grundlage der aktuell vorliegenden 
Vermessung eine Anpassung des Geltungsbereiches im Nordwesten unter Be-
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Abb. 2: Geltungsbereich des B-
(Quelle: Gaia-

3.2 Kartengrundlage

Als Plangrundlage dienten folgende Unterlagen der Lage-
, vom 

12. Juli 2019:
- Koordinatensystem: ETRS 89/ UTM 33
- (DHHN92),

Der Lage- -

-

3.3

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 42
in der Flur 1 der Gemarkung Hofzumfelde:
- 116/1 teilw., 117/1, 117/2, 122/2, 122/3 teilw., 123/6, 127/2, 127/5, 128/3, 

128/6, 111 teilw. .

Land M-

3.4 Bestandteile des Bebauungsplanes

Der Bebauungsplan Nr. 42
- Teil A - 1: 500 mit der ,
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- Teil B - Textliche Festsetzungen mit den n Bauvorschriften,
- .

liche Auswirkungen des Planes entsprechend dem Stand des Verfahrens dar-

3.5 Rechtsgrundlagen

Der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 42 liegen folgende Rechtsgrundla-
gen zugrunde:

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 

10. September 2021 (BGBl. I S. 4147),

- -
verordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom                   
21. November 2017 (BGBl. I S. 3786),
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802),

-
Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 

vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802),

- LBauO M-V - Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern, in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. MV 2015, S. 
344, 2016 S. 28), 26. Juni 2021 (GVOBl. 
M-V S. 1033),

- -Vorpommern vom 13. Juli 
2011

2011 (GVOBl. M-
vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467).

Weiterhin sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 42 fol-
gende Rechtsgrundlagen zu Grunde zu legen:

- WHG - Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes, in der Neufassung des 
Art. 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Wasserrechts vom 31. Juli 2009 

durch Art. 2 des Gesetzes vom 18. Au-
gust 2021 (BGBI. I S. 3901),

- LWaG - Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern, vom 
30. November 1992 (GVOBI. M- durch Gesetz 
vom 08. Juni 2021 (GOVBl. M-V S. 866),

- BNatSchG - Gesetz Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-
schutzgesetz), vom 29. Juli 2009 (BGBl. Teil I Nr. 51, S.2542), 

39 von 110 in Zusammenstellung



Teilbereich in Hofzum-

Planungsstand: - Entwurf 11

dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3908),

- NatSchAG M-V - Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Aus-
-

NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 05. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 
228),

- BBodSchG 
und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz), vom 17. 

vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306),

- BBodSchV Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, vom 12. Juli 
126 der Verordnung 

vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S.1328), 

- LBodSchG M-V en-
burg-Vorpommern (Landesbodenschutzgesetz) vom 4. Juli 2011 (GVOBl. 
M-
(GVOBl. M-V S. 219).

3.6 Fachgutachten

Folgende Untersuchungen und Fachgutachten wurden vorgenommen bzw. er-
arbeitet un

- -V, LK NWM) Faunisti-
sche Bestandserfassung und Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB)", 

2020,
-

-Ing. (FH) Steffen Behl, Arpshagen, vom 
20. August 2021,

- ,
Gunter Ehrke, Stralsund, vom 13.01.2020,

-
mensionierung Versickerungsanlage, GIG-Projekt-Nr. 462021, GIG Gesell-

, vom 13. Juli 2021,
- "Orientierende Altlastenuntersuchung zum B-Plan-Gebiet (Gemarkung Hof-

und 128/6)", GIG-Projekt-Nr. 490821,
gie mbH, Stralendorf, vom 25. Januar 2022.

4. Wahl des Planverfahrens

4.1

BauGB werden eingehalten: 
-

gen,
-
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-
Durch den Bebauungsplan werden keine 

BauGB 

Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begren-
50 Satz 1 des Bundes-

Immissionsschutzes zu beachten sind, liegen nicht vor.

4.2 Verfahrensschritte 

rde abge-
sehen. 13a Abs. 3 BauGB ist bei der Aufstellung eines Bebauungs-

die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der 

3 Abs. 1 BauGB stattfindet. Dies ist mit der Be-
kanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgt.

e
am Planverfahren.

Aufgrund der 

zung, dass es sich hier nicht um ein besonders komplexes Planaufstellungsver-

angemessen. 

5. bergeordnete Planungen

5.1 Landesraumentwicklungsprogramm

Im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) 
werden die Ziele der Raumordnung und Landesplanung dargestellt.

sich:

- im Oberbereich des Oberzentrums Schwerin,
-
- im Vorbehaltsgebiet Tourismus,
- im Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft.

Der westliche Teil des Stadtgebietes befindet sich innerhalb eines Vorbehalts-

z von der L03 tangiert. Die L03 wird im LEP 
M-V nicht kategorisiert.

5.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg

-V die 
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Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg werden folgen-

-

gen und Kalkhorst.
- Der wurde die Funktion eines Grundzentrums. Grundzentren 

zialen und kulturellen Grundbedarfs gesichert und weiterentwickelt werden.
-

nalen Verflechtung soll die interkommunale Zusammenarbeit zwischen der 

vertieft werden.
-

Vorbehaltsgebietes Landwirtschaft sowie innerhalb eines Vorbehaltsgebie-
tes Trinkwasser.

-
schen Grev

3 zwischen Wismar und Dassow.

Abb. 3: Auszug aus dem RREP WM 2011

ner landesplanerischen Stellungnahme zum Vorentwurf vom 19. Dezember 
2019
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nung und Landesplanung vereinbar ist. Das Vorhaben entspricht den Pro-
-V: 4.2 (1) Z LEP M-V sowie 4.1 (3) Z RREP WM, 

wonach die Siedlungs-

innerhalb der bebauten Ortslagen durch Nutzung erschlossener Standortreser-
ven sowi

-V und 4.1 (2) Z RREP WM). Das Vorhaben 

Die Neuausweisung von Siedlungs-
ziert werden. Die Anforderungen an eine ressourcenschonende und nachhaltige 
Siedlungsentwicklung, an den Umgang mit den Auswirkungen des demografi-
schen Wandels sowie an Strategien zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung 

tli-

unmittelbar an den bebauten Siedlungsbereich an und insbesondere der nach-
haltige Umgang mit Grund und Boden wird mit der Beplanung dieses Gebietes 

5.3 Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern

und enth
: 250.000. Zuletzt wurde das Gutachtliche Land-

schaftsprogramm im Jahr 2003 durch das damalige Umweltministerium fortge-
schrieben.

5.4 Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Westmecklenburg

In den Gutachtlichen Landschaftsrah

kretisiert. Der Gutachtliche Landschaftsrahmenplan Westmeck-
lenburg (GLRP WM) wurde im Zeitraum Oktober 2006 bis April 2008 fortge-
schrieben. Er
fahrens im September 2008 fertiggestellt.

5.5

r. 42 ist dieser zu Grunde zu 
legen.
Der wirksame,
reich des Bebauungsplanes Nr. 42 folgende Darstellungen:
- .

nutzungsplan mit der vorliegenden Planung gegeben ist.

Zur Darstellung der Lage innerhalb der Ortslage Hofzumfelde 
aus dem Luftbild (Quelle: GAIA M-V)
den Zielsetzunge (sh. nach-
folgende Abbildungen).
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Abb. 4: Auszug aus dem Luftbild (Quelle: GAIA M-V)
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Abb. 5: -
zungsplanes

5.6 Landschaftsplan
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5.7 Schutzgebiete-Schutzobjekte

Internationale Schutzkategorien

- Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB)
Das GGB "Lenorenwald" (DE 2032-301) befindet sich westlich von Hofzumfel-

Das GGB "Wismarbucht" (DE 1934-
5 km.

Abb. 6: Lage des GGB "Lenorenwald" und des GGB "Wismarbucht" (blau) und Lage des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 42 (rot) 

-V (CC BY-SA 3.0), Zugriff 2023, mit eigener Bearbeitung)
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- Vogelschutzgebiete (VSG)

(DE 1934-
ca. 5 km entfernt.

Abb. 7: Vogelschutzgebietes "Wismarbucht und Salzhaff" (ocker) und 
Lage des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 42 (rot) 

-V (CC BY-SA 3.0), Zugriff 2023, mit eigener Bearbeitung)

Nationale Schutzkategorien

- Naturschutzgebiete
n planrelevanten Umgebung des Plangebietes befinden sich keine 

Naturschutzgebiete.

- Landschaftsschutzgebiete
Das Landschaftsschutzgebiet "Lenorenwald" befindet sich in mehr als ca. 3 km 
Entfernung vom Plangebiet.
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-
ennaturdenkmal "Hoikenstiert" (fnd nwm 15) befindet sich in mehr als 

ca. 600 m Entfernung vom Plangebiet.

Abb. 8:
ungsplanes Nr. 42 (rot)

M-V (CC BY-SA 3.0), Zugriff 2023, mit eigener Bearbeitung)

-V

M-

folgenden Abbildung zu entnehmen.

Baumreihen- -V

-V gesetzlich 

Die konkreten Standorte sind der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen.
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Abb. 9: Darstellung Baumbestand und Schutzstatus sowie Erhalt, Rodung, Eingriff in den Wur-
zelschutzbereich und Neuanpflanzung
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-V
In der nachfolgenden Abbildung ist die Lage der G M-V

20 
NatSchAG M-V g ten Biotope innerhalb des Plangebietes 
vorhanden.

Abb. 10: - Biotope und Lage 
des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 42 (rot) 

-V (CC BY-SA 3.0), Zugriff 2023, mit eigener Bearbeitung)
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Trinkwasserschutzgebiete
Das Plangebiet liegt in der Trinkwasserschutzzone III B der Wasserfassung 

wasserschutzzone sind zu beachten.

Abb. 11: Darstellung Trinkwasserschutzgebiete und Lage des Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplanes Nr. 42 (rot) 

-V (CC BY-SA 3.0), Zugriff 2023, mit eigener Bearbeitung)

6.

6.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation

6.2 Vorhandene Bebauung und Nutzungen

Innerhalb des Plangebiets

wird derzeit als 
3) liegt 

des Plangebietes. 

wurden im Zeitraum von ca. 2005 bis 2008 abgebrochen. Weiterhin befand sich 
- und Lagerplatz. 
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Weiterhin befindet sich innerhalb des Plang , die 
27, 28, 28a, 28b 

Angrenzend an das Plangebiet

Walmdach) vorhanden.

Satteldach mit 4 Segmenten. 
angrenze

Im Westen grenzt die .

Nr. Wohnbebauung zu er-

die Ansiedlung eines Schornsteinfegerbetriebes zu schaffen. 

6.3

. Die Flur-

aus verkehrlich erreichbar.  

kommunikation, Gas,
privatem Grund .

6.4

bereits anthropogen

und liegt brach. Ehemals befand sich hier ein land-
wirtschaftlicher . 2005 bis 
2008 abgebrochen. 

Laubb
-V ge-

nd.
von 
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7. Planungsziele

7.1 Ziele und Zwecke der Planung

Es besteht die Zielsetzung, die planungsre - und

- und Entsorgung des Plangebietes

Geltungsbereich des Bebauungsplanes einbezogen wurde.  

7.2

/93)

tigt.
Neubebauung mit Einzel-
Abbildungen). 

nplan, der die bauliche Entwick-

derten Bebauungsplanverfahren geregelt. 

eingeschossigen Einzel-

biet 

Ferienwohnungen 
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Abb. 12: Rahmenplan Hofzumfelde 12-1992
Dipl-Ing. BDA Chlumsky-Peters-
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Abb. 13: Rahmenplan Hofzumfelde 07-1993
Dipl-Ing. BDA Chlumsky-Peters-

nicht durch eine direkte 
03), sondern

nerhalb des Plangebietes. 

nes). 
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Abb. 14: Variante 1A Planungsstand Vorentwurf Oktober 2019

Die Variante (1A)
-

en Anschluss 
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Abb. 15: Variante 2A Planungsstand Vorentwurf Oktober 2019

Eine weitere Variante (2A)
ung in Hofzumfelde als Ein- -

- und
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Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 42 bereits die Darstellung einer 

8. Inhalt des Bebauungsplanes

8.1 Art der baulichen Nutzung

stehenden Nutzungen in der Ortslage Hofzumfelde festgesetzt. 

. Die Schaffung der pla-
tz er-

sig festgesetzt. 
- bzw. Nebenwohnsitze als Unterart 

9 BauNVO erreicht.

als auch im Sinne 
3 Nr. 1 BauNVO) mit dem vorliegenden Bebauungsplan ausgeschlossen. 
Mit der planungsrechtlichen Sicherung der Entstehung von Wohnen mit dem 

- bzw. Nebenwohnsitze 

negative Folgen, wie die Entstehung von sogenannten "Rollladensiedlungen" 
und deren soziale Folgen, wie fehlende Nachbarschaften und mangelnde Iden-
tifikation der Bewohner mit dem Ort vermieden werden. 

wurden
- Nr. 1 Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
-
- Nr. 4 Gartenbaubetriebe und
- Nr. 5 Tankstellen 

splanes und 

bis auf die Unterart Ferienwohnungen. Somit ist 
die nicht 

nungsrechtlich gesichert. In der Ortslage Hofzumfelde besteht auch nicht das 
planerische Ziel, Nutzungen wie Beherbe
tungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen innerhalb des Plangebiets anzusie-
deln. Innerhalb des gesamten Gebietes der Stadtgemeinde gibt es nach Ein-

af-
fung bzw. den Betrieb dieser Einrichtungen.
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Bauvorhaben ist im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens bzw. bei der Genehmigungsfreistellung zu erbringen. 

Der M-V
der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen M-V (VV TB M-V) ist 
am 25. Februar 2020 in Kraft getreten. Damit wurde die DIN 4109-1: 2018-01 

Weitere Darlegungen zum Immissionsschutz sind auch dem Punkt "10.2 Immis-
sionsschutz -

8.9

innerhalb des Plangebietes wurden folgende Festsetzungen getroffen:
-

-

-
s

Zur eindeutigen Festlegung der Einbettung der geplanten Bebauung in das Ge-

pl verwendeter Stand: 13. Oktober 2022/ 
Datei: L_U5-01_BLATT01.dwg) getroffen.
Als unterer Bezugspunkt 

Teil A festge-
setzt.  

punkte zur Bestimmung 

dem Bebauungsplan nachgelagerten bauordnungsrechtlichen Antragsverfah-
rens nachzuweisen
geben.
Mit der getroffenen Festsetzung ist die eindeutige Ermittlung des unteren Be-

planten Bebauung zu nehmen. 
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8.10.4

erhaft zu erhalten. Bei Abgang sind diese mit einheimischen und standortge-
rechten Baumarten zu ersetzen.

-V ge-

)

9.15 ermittelt; 
die Festsetzungen bzw. Hinweise zum externen Ausgleich wurden mit den vor-

8.11

Abs. 1 LBauO M- Bebauungsplan Nr. 42 der Stadt 

Fassaden, 

Die Festsetzungen dienen der positiven Gestaltung des Ortsbildes und tragen 
der Situation im Hofzumfelde Rechnung. Ziel ist es, mit den Festsetzungen ei-

handenen Bebauung in 

9. Belange in der Bauleitplanung

Der Bebauungsplan Nr.

ren) aufgestellt. 

9.1 Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit

Mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes sind unmittelbar Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Mensch verbunden. Mit der Umsetzung der Pla-
nung ge-
schaffen. Es ist beabsichtigt, ein Allgemeines Wohngebiet zu schaffen.
Aufgrund der Lage an der ist eine Belastung des Allgemeinen 
Wohngebiets aufgrund des Verkehrs vorhanden. Hier wird insbesondere die 

femissionen wird als gering bewertet.
den gelegenen land-

sind hinzunehmen. 

66 von 110 in Zusammenstellung



Teilbereich in Hofzum-

Planungsstand: - Entwurf 38

Im Plangeltungsbereich und seiner immissionsschutzrelevanten Umgebung be-
finden sich keine Anlagen, die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz ge-

Umwelt Westmecklenburg teilte in seiner Stellungnahme mit, dass eine Betrof-
fenheit daher nicht gegeben ist.

Baubedingte Auswirkungen 
Durch Baufahrzeige kann - und Schadstoff-

lung und er-

sind diese als unerheblich zu bewerten.

Anlagebedingte Auswirkungen 
Anlagebedingte Wirkungen ergeben sich durch Versiegelungen und die Errich-
tung von baulichen Anlagen. 
Aufgrund der vorliegenden Planung wird die Wohngebietsnutzung im bebauten 
Bereich in Hofzumfelde erweitert. 

-
und Freizeitfunktion auf privaten F
Die anlagebedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch werden als 
gering bewertet.

Betriebsbedingte Auswirkungen
Das Verkehrsaufkommen auf der angrenzenden Landess

Die Ermittlung und Bewertung von Schallimmissionen aufgrund des Verkehrs-

Gesunde Wohn-

Die betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch werden 
als gering bewertet.

9.2

Das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt beinhaltet den Schutz 

-bedingungen.

Teilbereic
reich wird von einem Landreitgras-Kriechrasen (RHK) eingenommen. Beide Be-
reiche sind von etwa 30-

gung der besonderen artenschutzrechtlichen Be-

bauungsplan Nr. 41 und den Bebauungsplan Nr. 42 ein artenschutzrechtlicher 

67 von 110 in Zusammenstellung



Teilbereich in Hofzum-

Planungsstand: - Entwurf 39

Fachbeitrag1 erstellt. Im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag werden die beiden 

bzw. Vorhabengebiet angesprochen. Es erfolgten aktuelle Kartierungen der re-
levanten Tierartengruppen Eine Betroffen-
heit weiterer artenschutzrechtlich relevanter Artengruppen und Arten kann im 

ung ausgeschlossen werden. Bei der Erfas-
sungsmethodik wurde sich an der HzE (2018) orientiert. Im artenschutzrechtli-

M-V, die erforderlich 
sind, beachtet. 

Das Untersuchungsgebiet wurde insgesamt sechs
Juli 2019

0 Brutvogelarten nachgewiesen wer-
den (siehe nachfolgende Tabelle). Das festgestellte Arteninventar weist keine 
Wertarten auf. Es handelt sich ausnahmslos um Brutnachweise.

Tab. 1:

lf
d

. N
r.

Deutscher Artname Wissenschaftlicher Artname

V
S

ch
R

L

B
A

rt
S

c
h

V

R
L

 M
-V

 (
2

01
4

)

R
L

 D
 (

2
01

5)

B
ru

tp
a

ar
e

1 Ringeltaube Columba palumbus X Bg - - 1
2 Bachstelze Motacilla alba X Bg - - 1
3 Rotkehlchen Erithacus rubecula X Bg - - 2
4 Amsel Turdus merula X Bg - - 3
5 Sylvia borin X Bg - - 1
6 Sylvia atricapilla X Bg - - 1
7 Kohlmeise Parus major X Bg - - 2
8 Blaumeise Parus caerulescens X Bg 1
9 Carduelis chloris X Bg - - 2

10 Stieglitz Carduelis carduelis X Bg - - 2

Brutvogelarten Mecklenburg-Vorpommerns (V ET AL. 2014) und der Roten 
G . 2015) angegeben.

1 Vom Aussterben bedroht
2
3
V Art 

X
I

SchV)
Bg
Sg

       
1 Faunistische Bestandserfassung und Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB), Be-
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Reptilien

- bzw. Abendstunden sowie am Tage im 
Zuge der Erfassung der anderen Tierartengruppen. Zielstellung war es, insbe-

Die Zauneidechse konnte trotz intensiver Nachsuche nicht festgestellt werden. 
Das Vorkommen weiterer Arten wie der Kreuzotter und der Blindschleiche ist 

Im Landreitgras-Kriechrasen des B-Planes 42 gelan-
gen keine Nachweise von Reptilien.
cke wurden Ringelnatter und Waldeidechse lediglich

41 nachgewiesen (siehe nachfolgende Tabelle). Alle Arten reproduzieren sich 

Tab. 2: Artenliste der Reptilien
Artname BArtSchV RL M-V RL D FFH-RL

Waldeidechse Lacerta vivipara Bg 3 - -

Ringelnatter Natrix natrix Bg 3 V -
entsprechend der Rote Liste der 

-Vorpommerns (BAST ET AL.
1992) und der Roten Liste und Gesamtartenliste der Lurche (Amphibia) und 
Kriechtiere (Reptilia) Deutschlands (K ET AL. 2009) angegeben.

gskategorien der Roten Listen 
3
4
V

Bg Besonders 
Sg s

Amphibien
Zur Erfassung der Amphibien wurde das Untersuchungsgebiet im Zeitraum von 

2019 Mai erfolgte 
auch in den Abendstunden, ansonsten nur am Tage. Die Datenerhebungen er-

gel und Reptilien).
Im Umfeld des Untersuchungsgebietes wurden insgesamt vier Amphibienarten 
nachgewiesen (siehe nachfolgende Tabelle). Es ist davon auszugehen, dass al-
le vorkommenden Arten qualitativ erfasst worden sind. Diese Arten wurden im 

stellten Arten stellt das Untersuchu
Gebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 41 nur einen Migrations-
raum dar.
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Tab. 3: Artenliste der Amphibien
Artname BArtSchV RL M-V RL D FFH-RL

Bufo bufo Bg 3 - -

Teichfrosch Rana kl. esculenta Bg 3 - V

Teichmolch Triturus vulgaris Bg 3 - -

Europ. Laubfrosch Hyla arborea Sg 3 3 IV

ten Amphibien und Reptilien Mecklenburg-Vorpommerns (BAST ET AL. 1992) und 
der Roten Liste und Gesamtartenliste der Lurche (Amphibia) und Kriechtiere 
(Reptilia) Deutschlands (K ET AL. 2009) angegeben.

2
3
V Art der Vorwarnliste

Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)
Bg
Sg

-Richtlinie
II
IV
V Art

Innerhalb des Plangebietes sowie angrenzend an das Plangebiet bfinden sich 

bleiben. 

Mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes sind unmittelbar 
Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
verbunden.

Baubedingte Auswirkungen

gungen von Vegetationsstrukturen kommen. 

ein Mini-
mum reduziert werden.

nahmen werden diese als unerheblich betrachtet.
Die baubedingten Auswirkungen sind zeitlich begrenzt und auf ein Mini-

haltig bzw. unerheblich. 

Anlagebedingte Auswirkungen

Verlust an Vegetationsstrukturen und damit einhergehend ein Verlust von Le-
bensraumstrukturen zu erwarten. 
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gend erhalten bleiben. Mit der Umsetzung der Planung ist die Rodung und die 

19 NatSchAG M-

von acht 19 NatSchAG M-

sind insgesamt sechs Ausgleichspflanzungen zu erbringen. Hiervon sind drei 
Ausgleichspflanzungen innerhalb des Plangebietes auf der 

inner-
halb des Plangebietes auf der 

gen so
werden.

chen sowie dem weitestgehenden Erhalt der Baumreihen werden die an-
lagebedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und bio-

Betriebsbedingte Auswirkungen
Es sind Nutzungsintensivierungen des Plangebietes zu erwarten. Durch die zu-

es zu Ve
kommen. Da innerhalb des Plangebietes und in der Umgebung des Plangebie-
tes bereits Vorbelastungen durch die Siedlungs- und Verkehrsstrukturen beste-
hen und die in dem Bereich vorkommenden Arten en

sche Vielfalt nicht zu erwarten. 
Insgesamt werden die betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutz-
gut Tiere / biologische Vielfalt als gering bewertet.

9.3 S

grenzt werden.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 42
ca. 1,29 ha. 

Die 
Teilbereich wird

-
Kriechrasen (RHK) eingenommen. 

meines Wohngebiet von insgesamt 9.271,10 amt 
1.724,20

Das Allgemeine Wohngebiet umfasst innerhalb des Geltungsbereiches eine 

folgenden Tabelle dargestellt. Sie errechnet s

von 50 19 Abs. 4 BauNVO.
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Tab. 4:

Baugebiet
[ ]

GRZ
schreitung gem. 

BauNVO

maximal versie-

[ ]

WA 1.1 1.161,70 0,30 0,150 522,77

WA 1.2 942,80 0,35 0,175 494,97

WA 1.3 1.470,30 0,35 0,175 771,91

WA 2 3.493,40 0,30 0,150 1.572,03

WA 3 2.202,90 0,30 0,150 991,31
Summe 9271,10 4.352,98

b

griff zu bilanzieren; zum Ausgleich sind nicht erforderlich.

Baubedingte Auswirkungen

kommen. Diese Auswirkungen sind jedoch zeitlich begrenzt und auf ein Mini-

bzw. unerheblich.

ring bewertet.

Anlagebedingte Auswirkungen
Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes kommt es zu Neuversiegelungen.

einer 
maximalen Versiegelung von 45 bis 52,5 % Prozent ausgegangen. Dies ergibt 

50 19 Abs. 4 BauNVO. Damit ergibt sich eine maximale Versiege-

Die un-
als erheblich 

bewertet.

Betriebsbedingte Auswirkungen
Es wird ein neues Wohngebiet auf der planungsrechtlichen Grundlage dieses 
Bebauungsplanes entstehen. Relevante betriebsbedingte Auswirkungen auf 

dingte Auswirkungen.

9.4 Schutzgut Boden

Die Bodengesellschaften im Plangebiet werden beschrieben als Lehm-/ Ton-/
Schluff- Pseudogley (Staugley)/ Gley- Pseudogley (Amphigley); Beckenschluffe 

und/ oder Grundwas-
, eben bis wellig (www.umweltkarten.mv-regierung.de, Zugriff 2023).
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2 erarbeitet sowie eine Alt-
lastenuntersuchung3 r Baugrundbeur-
teilung, welches den Vorhabenbereich 

bzw. Bauschutt-Boden-
Gemisch der gewachsene Baugrund aus Geschiebemergel bzw. Schluff (stark 
sandig, tonig) anstehend. as-
tenuntersuchung keine relevanten Schadstoffgehalte auf und ist nach den Krite-
rien der BBodSchV Wirkungspfad Boden 
geeignet. 

wird mit einer allgemeinen im Norden 

bewertet. iner geringen 

Im Plangebiet sind keine Geotope vorhanden.

schiedlichen Tiefenbereiche wie folgt zu entnehmen:
- 0 bis 40 m: 2,1 - < 2,2 W/mK
- 0 bis 60 m: 2,1 - < 2,2 W/mK
- 0 bis 80 m: 2,1 - < 2,2 W/mK
- 0 bis 100 m: 2,1 - < 2,2 W/mK
-

geringe bis mittlere Bedeutung.

Die 
Feldblock Nr. DEMVLI083AB30032 zugeordnet. 
halb des Geltungsbereiches des vorliegenden Bebauungsplanes und auch nicht 
angrenzend oder in planrelevanter Entfernung. 

Baubedingte Auswirkungen

und Baustelleneinrichtung kommen und damit einhergehend zum Verlust an 

fung von Material-

Staubimmissionen durch den normalen Baubetrieb we

tung oder Erosio

       
2 dimensionie-
rung Versickerungsanlage, GIG mbH, Stralendorf, vom 13. Juli 2021
3 Orientierende Altlastenuntersuchung zum B-Plan-Gebiet (Gemarkung Hofzumfelde, 

mbH, Stralendorf, vom 25. Januar 2022.
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Diese Auswirkungen sind jedoch zeitlich begrenzt und auf ein Minimum zu be-

heblich. 
Die baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Boden werden als ge-
ring bewertet.

Anlagebedingte Auswirkungen
Aufgrund der geplanten Versiegelungen ist damit einhergehend ein Verlust an 
Bodenfunktionen zu erwarten. Der Boden ist durch die bisherige teilweise Nut-

anlagebedingten Auswirkun-

Betriebsbedingte Auswirkungen

Havarie entstehen. Dieses Risiko besteht teilweise bereits aufgrund der Nut-
zung. Es sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten. 
Die betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Boden werden als 
gering bewertet.

9.5 Schutzgut Wasser

Grundwasser

> 10 www.umweltkarten.mv-regierung.de) ist im 
Plangebiet artesisches Grundwasser vorhanden. 

Die Grundwasserneubildung liegt zwischen 0 mm/a und 50 mm/a bzw. liegt bei 

neubildung.

Trinkwasserversorgung.

des Plangebietes befinden sich im westlichen Bereich der Ortslage Hofzumfel-
de zwei Teiche. fernt, quert 
ein verrohrtes (Nr. 11:Kl/7/2 d (umweltkar-
ten.mv.regierung.de, Zugriff 2023). 

sind mit dem Wasser- und Bodenverband "Wallensteingraben-

ist das unbelastete und gering verschmutzte Niederschlagswasser auf den 
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Schutzgebiete
Das Plangebiet liegt in der Trinkwasserschutzzone IIIB der Wasserfassung 

(MV_WSG_2032_09). Die bestehenden Verbote und 
kungen in der Trinkwasserschutzzone sind zu beachten.

Baubedingte Auswirkungen

es durch Bauste

dass Verunreinigungen durch Arbeitsverfahren, Arbeitstechnik, Arbeits- und 
Transportmittel nicht zu besorgen sind. D

Grundwasserneubildung aus. 
Die baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser werden als 
gering bewertet.

Anlagebedingte Auswirkungen
Anlagebedingt

die Versickerung oder Verwertung auf dem jeweil

anlagebe-
dingte Auswirkungen.

Betriebsbedingte Auswirkungen

dert werden bzw. zum Nachteil e

be-
dingte Auswirkungen.

9.6

Das Plangebiet besitzt geringe Bedeutung als Kaltluftabflussbahn bzw. als 
Frischluftentstehungsgebiet.

In Mecklenburg-Vorpommern wurden im Jahr 2021

www.lung.mv-
regierung.de/umwelt/luft/ergebn21.htm). 
Im Plangeltungsbereich und seiner immissionsschutzrelevanten Umgebung be-
finden sich keine Anlagen, die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz ge-
nehmigt oder angezeigt wurden

75 von 110 in Zusammenstellung



Teilbereich in Hofzum-

Planungsstand: - Entwurf 47

Baubedingte Auswirkungen

cht nachhaltig bzw. 
unerheblich. 

dingte Auswirkungen.

Anlagebedingte Auswirkungen

Bereich zu erwarten. Das Plangebiet befindet sich 
. Mit der vorliegenden Planung werden bisher unversiegel-

dukt Es ergeben sich keine relevanten 
Auswirkungen auf regionalklimatischer Ebene. 
Die anlagebedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/ Luft auf 

Klima/ Luft auf regionalklimatischer Eben besteht keine Betroffenheit 
durch anlagebedingte Auswirkungen.

Betriebsbedingte Auswirkungen
Im Plangebiet sind keine nennenswerten lufthygienischen Belastungen vorhan-
den. Infolge der vorliegenden Planung ist eine
nicht zu prognostizieren. Durch die vorliegende Bauleitplanung werden keine 
betriebsbedingten Auswirkungen auf das Kleinklima hervorgerufen.

Luft besteht keine Betroffenheit durch betriebs-
bedingte Auswirkungen.

9.7 Natura 2000-Gebiete

Das Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) "Lenorenwald" (DE 2032-
301) befindet sich westlich von Hofzumfelde. Die Entfernung zum Plangebiet 

Das Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
(GGB) "Wismarbucht" (DE 1934-

Das 
1934-

m Plangebiet mehr als ca. 5 km ent-
fernt. Die Natura 2000-Gebiete sind unter Punkt 5.7 dargestellt, worauf hiermit 
verwiesen wird.

Die Natura 2000-Gebiete werden durch die vorliegende Planung aufgrund der 
geplanten Nutzung inner-

Baubedingte Auswirkungen 
Durch die vorliegende Bauleitplanung sind keine baubedingten Auswirkungen 
auf die Natura 2000- -Gebiete besteht 
keine Betroffenheit durch baubedingte Auswirkungen.
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Anlagebedingte Auswirkungen 
Durch die vorliegende Bauleitplanung sind keine anlagebedingten Auswirkun-
gen auf die Natura 2000- -Gebiete be-
steht keine Betroffenheit durch anlagebedingte Auswirkungen.

Betriebsbedingte Auswirkungen
Durch die vorliegende Bauleitplanung sind keine betriebsbedingten Auswirkun-
gen auf die Natura 2000- -Gebiete be-
steht keine Betroffenheit durch betriebsbedingte Auswirkungen.

9.8 Schutzgut Landschaft/ Landschaftsbild

(www.umweltkarten.mv-regierung.de, Zugriff 2023).

ebenen bis welligen Relief.

7 m und 21
Lage- -

Altes Gutshaus 2, 23968 Gramkow b. Wismar, vom 12. Juli 
2019).

Windenergieanlagen sind in der planrelevanten Umgebung nicht vorhanden.

schaftsbild. 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Landschaftsbildraumes 
, dessen Landschaftsbild mit geringer bis mittlerer Bedeu-
www.umweltkarten.mv-regierung.de, Zugriff 2023). 

Baubedingte Auswirkungen
Aufgrund der geplanten kleinteiligen Bebauung werden baubedingte Auswir-
kungen nur kurzzeitig erwartet, z.B. Kranaufstellung. Aufgrund der zeitlichen 

un-
erheblich betrachtet.
steht eine geringe Betroffenheit durch baubedingte Auswirkungen.

Anlagebedingte Auswirkungen

geschaffen. Eine b sowie eine an die Sied-

raum. 

ist die Schaffung eines Ein-
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gunsten dieser Ein-/ Ausfahrt zu roden. Ein weiterer Baum ist ebenfalls zuguns-
ten einer Ein-

vorhandene Baumbestand bleibt weitgehend bestehen, erforderliche Rodungen 
werden durch Neuanpflanzungen ausgeglichen. Der Charakter der Baumreihe 

des Siedlungsbereiches bleiben erhalten. Zerschneidungseffekte der Land-
schaft sind nicht erkennbar.

gebiet gesichert.
Insgesamt wird die 

Betriebsbedingte Auswirkungen
Aufgrund der vorliegenden Planung werden keine betriebsbedingen Auswirkun-
gen hervorgerufen. 

besteht keine Betroffen-
heit durch betriebsbedingte Auswirkungen.

9.9

Durch die vorliegende Planung werden keine Kultur-
tigt. Es sind auch keine Auswirkungen auf das Schloss Bothmer in der Stadt 

zu erwarten.

Baubedingte Auswirkungen

-V. In 
achrichti-

gen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters o-

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand und bei Einhaltung und Umsetzung 
der Bestimmung -V besteht keine Betroffenheit durch 

betriebs- und anlagebedingte Auswirkungen.

9.10 Wechselwirkungen 

se Wirkungen sind ebenfalls zu beurteilen. Es sind die Wechselwirkungen zu 
erfassen und zu bewerten, die ausreichend gut bekannt und untersucht sind 
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und i
werden. 

Folgende Wechselwirkungen sind dabei zu beachten (siehe nachfolgende Ta-
belle):

Tabelle 1:
Schutzgut
Pflanzen Bestandteil/ Strukturelement des Landschaftsbildes 

Pflanzen als Schadstoffakzeptor, Stoffein- und -austrag, 
Einfluss auf das Kleinklima
Vegetation als Erosionsschutz

Tiere
schen Lebensraumausstattung (Vegetation, Biotopstruktur, 
Biotopvernetzung, 
ma, Bestandsklima, Wasserhaushalt)
spezifische Tierarten/-
bensraumfunktionen von Biotopkomplexen

tshaushalt (Grundwasserneubil-
dung, Grundwasserschutz, Grundwasserdynamik, Re-
tentionsfunktion)

den geologischen, geomorphologischen, wasserhaushaltli-

sen
Boden als Schadstoffsenker u./o. -quelle, Filterfunktion, 
Stoffeintrag, Staubbildung
Boden als historische Struktur / Bodendenkmal (natur- und 
kulturhistorisches Archivfunktion)

Wasser
geologischen
bildung

schen, boden- und vegetationskundlichen, nutzungsbezo-
genen Faktoren

Grundwasserneubildung und der Speicher- und Regler-
funktion des Bodens

Biotope und Tierlebensgemeinschaften, als Faktor der Bo-
denentwicklung
Grundwasser als Schadstofftransportmedium,

Beeinflussung des Kleinklimas
Klima/ Luft

welt 

Ausgleichsfunktion (Kaltluftabfluss u.a.) von Relief, Vege-

lufthygienische Situation
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Schutzgut
Ausgleichsfunktion
Luft als Schadstofftransportmedium

Landschaft
on, 
Leit-

zwischen allen Bestandteilen des Naturhaushalts. Im Plangebiet wird dieses 
Auswirkungen der baulichen An-

lagen und der intensiven Nutzung durch den Menschen auf die anderen 

ben sich durch die geplante Nutzungsintensivierung im Bereich der Allgemeinen 
Wohngebiete sowie im Bereich der Zufahrten (Kfz-

kungen des Vorhabens einander. Die geplante Nutzung des Vorhabens nimmt 
gleichzeitig Einfluss 
ser und das Landschaftsbild. 

Bebauung ist eine Nutzungsintensivierung einhergehend.  

n im Plangebiet und der Lage im Siedlungsbereich 
nicht zu erwarten. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich durch das 
geplante Nutzungskonzept keine grundlegend neuen erheblichen Wechselwir-
kungen entwickeln werden.

9.11 Vermeidung von Emissionen sowie der s

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit sind die Auswirkungen in einer Ge-
ruchsimmissionprognose4

Schallschutz sind notwendig; es wurden entsprechende Festsetzungen mit dem 
vorliegenden Bebauungsplan getroffen. 

lasteten Bodenaushubs verpflichtet.

       
4 -
westlichen Bereich der Ortslage Hofzumfelde und B-

tik und Bauphy-
sik Gunter Ehrke, 18435 Stralsund, Berichts-Nr. A19682, vom 13.01.2020
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Tab. 5: Ausgleichsumfang aufgrund von Baumrodungen
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7 0,5 157 10 Rodung 3,00 1,00 2,00
8 0,2 63 6 Rodung 3,00 1,00 2,00
27 0,3 94 8 Rodung 3,00 1,00 2,00

Summe 9,00 3,00 6,00

Eingriffe in den Wurzelschutzbereich
-V

-Nr. 

tus (Baum-Nr. 28, 52) sind insgesamt 3 Ausgleichspflanzungen zu erbringen. 
Die 3 Ausgleichspflanzungen sind innerhalb des Plangebiets auf der privaten 

pflanzen. 

Tab. 6:

B
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51 0,3 94 8  95,03 1,54 1,62 0,03 0,03 
28 0,3 94 10 ohne 132,73 9,71 7,31 0,15 0,15 

5 0,4 126 8  95,03 9,64 10,14 0,20 0,20 
6 0,3 94 10  132,73 29,79 22,44 0,45 0,45 
9 0,4 126 10  132,73 25,50 19,22 0,38 0,38 

10 0,3 94 8  95,03 11,80 12,42 0,25 0,25 
11 0,4 126 10  132,73 21,71 16,35 0,33 0,33 
53 0,4 126 8  95,03 12,99 13,67 0,27 0,27 
54 0,4 126 8  95,03 11,18 11,76 0,24 0,24 
52 0,3 94 6 ohne 63,62 12,87 20,23 0,40 0,40  

  Summe 146,72 135,16  2,70 3,00 
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Hochstamm mit einem Stammumfang von mindestens 16 18 cm, gemessen 

Baumreihen geschlossen werden; die Anpflanzstandorte wurden in der Plan-
zeichnung 
der

artgleich zu ersetzen.

Insgesamt sind aufgrund des Eingriffs in den Wurzelschutzbereich als Aus-
gleich 3

10. Immissions- und Klimaschutz

10.1 Klimaschutz

Durch die Aufnahme des Klimaschutzes und der Energieeffizienz in die Zielvor-
gaben des Baugesetzbuches hat der Klimaschutz einen neuen Stellenwert er-

werden.
Di

Der vorliegende Bebauungsplan trifft keine zwingenden Festsetzungen zur Nut-
zu

diese. 
Insofern ist eine den Klimaschutzzielen entsprechende Nutzung und Bebauung 

rhalb des Geltungsbereiches sind bereits durch eine anthropo-
Die bauliche Nutzung

der vorliegenden Planung vorbereitet.

nommen.

Lokal- und Regionalklimas sind nicht zu erwarten. Es sind keine erheblichen 
Auswirkungen auf die angrenzenden Siedlungsstrukturen sowie die gesamtkli-

men zum Klimaschutz ist somit nicht erforderlich. Die Belange des Klimaschut-

10.2 Immissionsschutz -

Die Anforderungen an gesunde Wohn-, Arbeits-

L
uschimmissionsprognose" 

84 von 110 in Zusammenstellung



Teilbereich in Hofzum-

Planungsstand: - Entwurf 56

13.01.2020 erstellt. 

Ausgehend von den schalltechnischen D

gebiet ermittelt und mit den zutreffenden schalltechnischen Orientierungswerten 
der DIN 18 005 verglichen worden.

Anforderungen nach DIN 18 005 (schalltechnische Orientierungswerte in dB(A)
:

- (WA): tags 55 dB(A) nachts 45 dB(A).

Die schalltechnischen Orientierungswerte beziehen sich auf folgende Zeiten:
- tags 6:00 22:00 Uhr
- nachts 22:00 6:00 Uhr.

prognose" dargestellt. Es wurden zur Beurteilung der schalltechnischen Situati-

Plangebietes untersucht. Alle Immissionsorte sind als WA nach der BauNVO 
eingestuft. 

5

-V entnommen. Die konkreten Daten sind im Gutach-

An den nahe der L 03 gelegenen Immissionsorten werden aufgrund der relativ 
hohen Verkehrsbelastung die schalltechnischen Orientierungswerte der 
DIN 18 005 hritten. An den Immissionsorten 

(sh. Tabelle 2 des Gutachtens) bis zu 
3,7 dB(A) tags sowie nachts

tags um bis zu 6 dB(A) wie auch nachts um 
bis zu 7,6 dB(A) ermittelt. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV von 59 
dB(A) tags und 49 dB(A) nachts werden tags um bis zu 2 dB(A) und nachts um 

Im Bereich des IO 9 wurde mit dem Entwurf des Bebauungsplanes die Bau-
ss 

ten Baugrenze auszugehen ist.  

hal
satz des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden und nutzt 

bauung vorhanden; die geplanten 
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11.

-

reich des vorliegenden Bebauungsplanes miteinbezogen.

ehen, von denen 2 Bau-

ist nicht direkt 

geplant.

rkehrsberuhigter Bereich" vorbehaltlich der Zu-

burg vorgesehen (ansonsten Ausweisung als "Tempo-30-Zone"). 

Die neuen erhalten eine
Die Aufstellung eines gesonderten Schaltschrankes ist nicht vorgesehen. Ge-
plant ist eine mit dem E-Netz in der

Der Zwischenraum zwischen den Randeinfassungen der Fahrbahn und den 

Baum-

vorhandenen Wohnbebauung vorhanden

87 von 110 in Zusammenstellung



Teilbereich in Hofzum-

Planungsstand: - Entwurf 59

Abb. 16: Regelquerschnitt 

Neben dem im eigentlichen ist auch die
lich des liegende kommunale durch den In-
vestor auf ca. 70 m mit auszubauen. Es ist derzeit nur eine Betonfahr-
bahn mit einer mittleren Breite von 3,50 m sowie ein angrenzender unbefestig-
ter Sommerweg vorhanden. Die Fahrbahn ist neu in einer Breite von 5,00 m
herzustellen und einen Asphaltbelag. Die Fahrbahn wird beidseitig einge-

einer vor-

befinden sich alle Medien einem Re-
genwasserkanal. Dieser Zustand verbleibt da aufgrund des
ren das anfallende

wird.

+16)

Be
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n 3,55 wird damit eingehalten. 

Abb. 17: Regelquerschnitt 

m errichtet werden. 
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Abb. 18:

11/2022)
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Abb. 19:

11/2022)

oberhalb des derzeiti-

nerhalb des Planverfahrens die entsprechenden

kann. Die Befahrung mit Lkw, auc

Die 
richtet. Die Fahrtrichtung von der kommunalen / also aus
Richtung Norden zur 03 / also nach Richtung Eine ent-
sprechende Beschilderung wird hergestellt. Das Radfahren in der Gegenrich-

tigen Bereich 
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wird frostsicher entsprechend RStO 12 in der Belastung

Abb. 20:

nicht mit in den Geltungsbereich einbezo-
gen. 

wurden folgende Belange geltend gemacht, die wie folgt behandelt wurden:
-

che Anlagen im Sinne der Landesbauordnung in einer Entfernung bis zu 
20
verkehr bestimmten Fahrbahn, nicht errichtet werden. Durch das Stra-

dass sich der Planungsraum innerhalb der festgesetzten Ortsdurchfahrt der 
L03 befindet. Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes 

Station 2.946. Die festgesetzte Ortsdurchfahrt der L 03 beginnt bei Station 
2.639 und endet bei Station 3.054.

- vorgestellten Varianten 
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12. Ver- und Entsorgung

Das geplante 
Dorfstra-

sind alle Medien 

soweit bekannt in den Bebauungsplan nach-

gen Medi

sondere sind die Versorger dazu aufgefordert, die Abstandsstreifen, die ggf. als 
Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zugunsten des jeweiligen Versorgers festge-
setzt werden, bekannt zu geben. 

12.1 Wasserversorgung/ Abwasserbeseitigung

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Grevesm
schlossen. Der ZVG

wasser versorgt und das Schmutzwasser entsorgt werden k . Die vorhan-

vereinbarung ist vor Satzungsbeschluss erforderlich. Es besteht Anschluss- und 
n VG.

Trinkwasserversorgung ist der vorhandene Leitungsbestand zu erwei-
tern. Auf dem Grunds

gabe des ZVG 
nahme des ZVG ngsbestand ein Si-
cherheitsstreifen von 6 m einzuhalten; die Festsetzung eines Geh-, Fahr- und
Leitungsrechtes erfolgte dementsprechend in der Planzeichnung des Bebau-
ungsplanes. Der Sicherheitsstreifen ist von jeglicher Bebauung freizuhalten. 
Das Baufenster wurde mit dem Entwurf angepasst
dung mit dem Sicherheitsstreifen besteht.
Die
Trinkwasser
Anschluss an das Bestandsnetz (AZ DN 100) westlich der Fahrbahn der Lan-

geplant. TW- -Transportleitung (PE 100 
d 355 x 21,10) am direkten westlichen Baufeldrand als auch ein Ringschluss mit 
der TW-

-Netzes innerhalb des Wohngebietes
gesehen. 

Entsprechende Anschlussgestattungen sind zwischen dem jeweiligen Bauher-
vereinbaren.

Bepflanzungen der ZVG-
-Richtlinie GW125.

Schmutzwasserentsorgung
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Stellungnahme des Am-
t
den Bereich des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 41 

herangezogen. Hiernach ist dort u
96

stellen. 
bis 

zum Satzungsbeschluss festzulegen.

der Ortslage Hofzumfelde er erforderli-
.

Stellungnahme):
- Unterflurhydrant Nr. 640001-

- Unterflurhydrant Nr. 640001-

-
> 96
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Abb. 21 -Radius

tung einer vorhandenen Teichanlage am Ende des westlichen Bereiches der 

nerhalb des Wohngebietes sind nicht vorgesehen.

14.
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- er Nr. WW08910903)) eine frostsichere Saug-
Die Realisierung der 

lich vor Satzungsbeschluss zu vereinbaren.

12.4 Energieversorgung

Elektroenergie
E.DIS Netz GmbH mit elektrischer Ener-

gie versorgt.
Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens mit dem Vorentwurf wurde ein Be-

tungs

ber das private Flur-

er und der E.DIS Netz GmbH abzustimmen. 

herren kostenpflichtig herzustellen.

Die gesetzlichen Anforderungen

Betriebsmitteln sowie Mindesteingrabetiefen.

Gasversorgung
Hanse Gas GmbH mit Gas versorgt. 

Bestandsplan, den die Hanse Gas GmbH mit ihrer Stellungnahme 

cher Verlauf in die Planzeichnung des Bebauungsplanes aufgenommen. Lei-
(L03) vorhanden; kein Ab-

zweig 26, 26b, 27, 28, 28a, 28b und 28c

12.5 Telekommunikation

Telekom
merin) angeschlossen.

Die Deutsche Telekom Technik GmbH hat mit Schreiben vom 19. Dezember 
2019 einen Bestandsplan mit Telekommunikationsanlagen der Telekom im 
Rahmen der Beteiligung mit dem Vorentwurf gereicht. Der Leitungsbestand 
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findlicher Leitungsbestand (ehemalige Hauptleitungen) wurde offensichtlich be-
reits erneuert und 

zwis

herren kostenpflichtig herzustellen.

In allen Str
eignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von 

zusehen. Die Unterbringung der Telekommunikationslinien in asphaltierten 

rung dieser Telekommunikationslinien. 

Eine Versorgung des Neubaugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur in 
unterirdischer Bauweise ist nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten 

n zum 

der Lage und Dimensionierung der Leitungszonen ist vorzunehmen; die Koordi-
- und Leitungsbau erfolgt durch den 

ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf
Bebauungsplan
lich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.

kommunikationslinien zu vermeiden; der ungehinderte Zugang zu den Tele-

onslinien erkundigen und einen Schachtschein einholen.

12.6 Abfallentsorgung

Die Abfallbeseitigung erfolgt durch den Landkreis Nordwestmecklenburg. Die 
Abfallentsorgung erfolgt entsprechend der Abfallsatzung des Landkreises 
Nordwestmecklenburg. 

Planung wurde seitens des Abfallwirtschaftsbetriebes um die 
Beachtung der folgenden Hinweise gebeten:
- sind entsprechend dem Einsatz von 3- bzw. 4 achsigen 

auszubauen.
- Die Schleppkurven der eingesetzten Abfallsammelfahrzeuge (vgl. RASt 06, 

Bild Nr. 23, 24) sind bei der (Neu-
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blick auf den vorhandenen Baumbestand entlang der vorhandenen/ geplan-

-
stand.

-

- Bodenschwellen zur 

- -

-

in Form eines unterirdischen Contai-
nerstandplatzes innerhalb des Plangebietes einzurichten, wurde nicht weiterver-
folgt. Die Errichtung setzt eine entsprechende Anzahl von Einwohnern sowie 

rung des 

eingerichtet (Bahnhofsvorplatz B-Plan Nr. 17a, Festwiese/ Schmetterlingspark). 

(sh. Beschluss der Stadtvertretung vom 15.08.2022). 

r Abfuhr 

101 von 110 in Zusammenstellung



Teilbereich in Hofzum-

Planungsstand: - Entwurf 73

13.

Der Geltungsbereich ca. 1,29 ha.

Nr. 42 gliedern sich wie folgt auf:

Tab. 7:
[ ]

Baugebiete 9.271
Allgemeines Wohngebiet WA 1.1 1.162
Allgemeines Wohngebiet WA 1.2 943
Allgemeines Wohngebiet WA 1.3 1.470
Allgemeines Wohngebiet WA 2 3.493
Allgemeines Wohngebiet WA 3 2.203

1.921
130
480

1.010
Verkehrsberuhigter Bereich V, privat 142

102
57

1.724
Schutzpflanzung, privat 1.041

, privat 683

chern und sonstigen Bepflanzun-
gen

216*

sonstigen Bepflanzungen

216*

12.916
1,29 ha

* keine 

14. Wesentliche Auswirkungen der Planung

lich genutzt
Rahmen einer Arrondierung als Baugebiet entwickelt

Gas-, Wasser-
(dort, S. 10). Hier wurde ebenfalls dargelegt, dass sich auf der ehemaligen 
LPG- - und Baumaschinen befinden. Aufgrund der Nutzung 

k vorzufinden ist (dort, S. 13/ 14).  Dem 
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14.2

ngeltungsbereich sind nicht mit einem Bebauungsplan oder 

vorgesehen. 
ist derzeit ungenutzt und ohne Bebauung; die 

Betriebes sowie ein Stell- und Lagerplatz zu finden. 

vorhanden.

liegenden Bebauungsplanes entwickelt. Die bauliche Nutzung ist im 
Rahmen eines Allgemeinen Wohngebietes realisierbar. 

14.3 Verkehrliche Auswirkungen 

Das Plangebie
.

als 

14.4 Auswirkungen auf die Belange der Kinder und Jugendlichen sowie Senio-
ren/ auf Wohnfolgebedarfe

Aufgrund der vorliegenden Planung, welche die Neuerrichtung eines Wohnge-
biets i.S. eines Allgemeinen Wohngebietes mit insgesamt 16 geplanten Bau-

zum Ziel hat
gem Umfang ein zu Kindertages

sowie an -

Aufgrund der geringen Umfangs und der Wohnform (Einfamilien- und Doppel-

erwarten sein. 

entsprechenden Planungen einzustellen. 

15.

15.1 Bau- und Kulturdenkmale/ Bodendenkmale

- und Kultur-
denkmale sowie Bodendenkmale bekannt. 

-V. In diesem Fall ist die Untere Denk-
mal
stelle sind bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten des Landes-

dertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hier

gen, die den Wert des Fundes erkennen. 
ge nach Zugang der Anzeige.
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15.2 Lage in der Trinkwasserschutzzone

Das Plangebiet liegt in der Trinkwasserschutzzone III B der Wasserfassung 

wasserschutzzone sind zu beachte

15.3

- und Wegegesetzes M-V sind zu be-
achten. Der Stra

Teil A). Die RASt 06, Ziffer 
6.3.9.3, ist anzuwenden.

16. Hinweise

16.1 Bodenschutz

Abtrag des vorhandenen Oberbode

ausgar-
ten ist eine Oberbodenschicht von mindestens 0,3 m einzuplanen. Der im Vor-
feld abgetragene Oberboden kann wiederverwendet werden; ggf. ist ein Absie-
ben von Bauschuttanteilen vor dem Wiedereinbau erforderlich. 
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Abb. 22: Karte

entierende Altlastenuntersuchung zum B-Plan-
genieurgeologie mbH, vom 09.12.2022)

Die a
sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
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Abb. 23
terboden geeigneten Bodenschichten ((Quelle: Orientierende Altlastenuntersu-
chung zum B-Plan-
09.12.2022), Auszug aus Tabelle 9)

Beton-RC-Material (Schicht 3a), das als Z0- bis Z1.1-Material nach TR LAGA 

Forstschutzschicht, auf Haufwerk zwischenzulagern.  

Oberboden sollte nur i
Bebauung 

Die Herrichtung des Plangebietes des Bebauungsplanes Nr. 42 ist unter Be-

teil der "Orientierenden Altlastenuntersuchung zum B-Plan-Gebiet (Gemarkung 

und 128/6), B-Plan Nr. 42 
2022) vorzunehmen.
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tung erfolgen.
-

mer 
Mecklenburg Vorpommern [Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) M-V] 

Schotterg -

widersprechen dem gesetzlichen Gebot des vorsorgenden Bodenschutzes ge-

16.2 Abfall- und Kreislaufwirtschaft

bzw. 

belasteten Bodenaushubs verpflichtet.

16.3 Munitionsfunde

Munitionsfunde sind nicht au

zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-
V, Graf-York-Str. 6, 19061 Schwerin, zu erhalten. Ein Auskunftsersuchen wird 
rechtzeitig vor Baubeginn empfohlen.

16.4 Belange der Bundeswehr

Durch den vorliegenden Bebauungsplan werden Belange der Bundeswehr be-

16.5

16.6 Artenschutzrechtliche Belange

Minimierungs-

satz 1 BNatSchG zu vermeiden, sind die Arbeiten der Baufeldfreimachung/ Be-

Reptilien und Amphibien
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vorher eventuell hereingefallene Tiere (Amphibien, Reptilien usw.) aus den 

des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) nur im Zeitraum vom 01. Oktober 

raum sind nur schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zu-

16.7 ng von Anpflanzgeboten 

die Fertig

tens in der Vegetationsperiode nach dem Ereignis zu realisieren und durchzu-

16.8 Pflanzempfehlung

Vorzugsweise sind f
flanzungen innerhalb der priva-

Feld-Ahorn (Acer campestre),
Hainbuche (Carpinus betulus),

Zwei
Hasel (Corylus avellana), 
Schlehe (Prunus spinosa), 
Holunder (Sambucus nigra), 
Hundsrose (Rosa canina), 

Liguster (Ligustrum vulgare).

16.9 Externe Ausgleichs- und Ersatzma

Externe Ausgleichs- und Ersatz
Als Ausgleich f 3 -V gesetzlich ge-

umen (Baum Nr.: 7, 8, 27) ist 6
00 Euro pro Baum, insgesamt 2.400,00 Euro in den Alleenfonds

zu zahlen.
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TEIL 2 Ausfertigung

1.

Bebauungsplan Nr. 42 der 
wurde in der Sitzung der Stadt gebilligt.

(Siegel)

der 

2. Arbeitsvermerke

Aufgestellt in Zusammenarbeit mit der durch das:

Rudolf-Breitscheid-

Telefon 03881 / 71 05 0
Telefax 03881 / 71 05 50
pbm.mahnel.gvm@t-online.de
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